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RS OGH 1986/9/3 1Ob644/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1986

Norm

ABGB §1017

Rechtssatz

Wird eine Erklärung im Zusammenhang mit dem Abschluß oder der Vermittlung eines Rechtsgeschäfts von jemanden

abgegeben, der als Dienstnehmer, Handelsvertreter oder der gleichen für einen Dritten tätig ist, ergibt sich aus der

offengelegten Berufseigenschaft des Handelnden vielfach das Handeln im Vollmachtsnamen des Geschäftsherrn.
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